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Das neue glarnerische Gesetz iiber
die Besteuerung der Wasserwerke.
Von Ingenieur A. HARRY.

Am 15. Dezember 1909 hat vor der staatsrecht-
lichen Abteilung des Bundesgerichtes der Rekurs der
Kraftwerke Beznau-Lontsch gegen den Kanton Glarus
seine Erledigung durch die Aufhebung des von der
Landsgemeinde des Kantons Glarus am 3. Mai 1908
angenommenen Steuergesetzes fiir die Wasserwerke
gefunden, und es war daher die Regierung des Kan-~
tons Glarus gezwungen, einen neuen Gesetzentwurf
aufzustellen, welcher nun am 22. Mai dieses Jahres
von der Landsgemeinde angenommen worden ist.

Die Bedeutung dieser Angelegenheit fiir die schwei-
zerische Wasserrechtsgesetzgebung sowie fiir die Ent-
widklung unserer grossen Kraftwerke lassen es gerecht-
fertigt erscheinen, etwas naher auf die Angelegenheit
einzutreten. Am Ausgang des Prozesses sind ins-
besondere auch die Stadt Ziirich als Besitzerin der
Albulawerke und die Masdhinenfabrik Oerlikon im
Hinblidk auf ihren Prozess gegen den Kanton Schwyz
iber das Kraftwerk am Etzel, interressiert gewesen.

Glarus nimmt in der kantonalen Wasserrechts-
gesetzgebung der Schweiz eine eigenartige Sonder-
stellung ein. Nach § 55 des dortigen biirgerlichen

Gesetzbuches ist jeder Ufereigentiimer auch bei 6ffent-
lichen Gewassern berechtigt, die vorhandene Wasser-
kraft fiir gewerbliche Zwecke, soweit nicht allgemeine
gesetzliche Bestimmungen oder Rechte dritter ihn
daran hindern, zur Halfte beliebig zu benutzen. Im
Kanton Glarus ist also die Wasserhoheit des Staates
beschrankt durch das privatrechtliche Wasserrecht der
Uferanstosser, das diesen als eine Zubehorde des
Grundeigentums zusteht. Der Staat hat im Gegen-
satz zu andern Kantonen kein Wasserregal, da nicht
er, sondern die Uferanstésser iiber die Wasserkrifte
verfiigen. Der Missbrauch des Eigentumsredhtes in
der Ausnutzung der Wasserkrafte fiithrte schon im
Jahre 1869 dazu, dass ein Gesetz betreffend die
polizeiliche Aufsicht iiber die offentlichen Gewasser
aufgestellt wurde. Am 4. Mai 1890 wurde dieses
Gesetz durch ein vollkommeneres ,,Gesetz betreffend
die polizeiliche Aufsicht tiber die offentlichen Ge-
wasser und den Uferschutz* ersetzt und in diesem
fiur den Staat die gesetzliche Grundlage vom Stand-
punkt des offentlichen Rechts geschaffen. Es folgte
dann 1892 das ,Gesetz iiber die Benutzung der Ge-
wasser”, das den geschilderten Zustand der Wasser-
rechtsordnung grundsitzlich nicht geéndert und auch
kein Wasserregal eingefiihrt hat. Die Erstellung von
Anlagen zur Ausnutzung der Wasserkrdfte bedarf
seit dem Gesetz von 1890 einer regierungsritlichen
‘Bewilligung, das Gesetz von 1892 setzt das Verfahren
bei Erteilung dieser Bewilligung fest. Fiir Wasser-
werke, deren Erstellung im &ffentlichen Wohl liegen,
kann das Recht der Expropriation verliehen werden,
und es steht dem Staate das Vorrecht zu, ein Werk
mit Hilfe der Enteignung selbst durchzufiihren, so-
fern es sich in den Besitz des Wasserrechtes der
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Uferanstosser setzt. Ein hnliches Vorrecht haben auch
die Gemeinden. Zur bessern Ausnutzung der Wasser-

krafte kann der Regierungsrat auf Antrag von Be-

teiligten die Bildung von Korporationen anordnen,
ebenso konnen Wasserwerksbesitzer zur Beitrags-
leistung an Korrektionsbauten verpflichtet werden.
Von Konzessionsgebiihren etc. ist noch nicht die
Rede.

Da kam die Erstellung eines grossen Kraftwerkes,
welches der glarnerischen Wasserrechtsgesetzgebung
einen neuen Impuls verleihen sollte.

Die Wasserrechtsbesitzer am Lontsch, vom Klon-
talersee bis zur Linth, hatten seit Jahrzehnten den
Klontalersee als Wasserakkumulator zur Vermehrung
der geringen natiirlichen Abflussmenge des Lontsch-
baches in den Wintermonaten benutzt. In den 90-er
Jahren vereinigten sich diese zu einer Korporation
zwedcks Anlage eines neuen tiefer gelegenen Abzug-
stollens. Dessen Kosten stellten sich hoher als vor-
gesehen, und die Korporation beschloss daher, samt-
liche Wasserrechte am Léntsch zu belasten und ver-
langte das Recht der Expropriation. Die Landsge-
meinde verzichtete auf das Vorrecht der Ausnutzung
fiir zehn Jahre, dagegen beschlossen die Gemeinden
Glarus, Riedern und Ennenda, von ihm Gebraudch zu
machen und betrauten ein Initiativkomitee mit der
Bildung einer Aktiengesellschaft.

Die A.-G. ,,Motor" setzte sich mit dem Komitee
1898 in Verbindung, doch gelarig die Bildung einer
Gesellschaft nicht, weil der nétige Absatz nicht sicher-
gestellt werden konnte. Nun lieferte die Gesellschaft
»,Motor” von der Beznau aus nach dem kiinftigen
Gebiet des Lontschwerkes Kraft, aber es stellte sich
heraus, dass an eine Finanzierung.des Werkes nur
von seiten der Gemeinden und des Staates nicht zu
denken sei. Es kam daher schliesslich 1904 zwischen
dem Initiativkomitee und der A.-G. ,,Motor zu einem
Konzessionsvertrag, welcher den drei Gemeinden, als
Gegenleistung fiir den Verzicht auf die Wasserrechte,
Vorzugspreise fiir die Energielieferung einrdumte.

Der A.-G. ,,Motor* wurde dann das Expropriations-
recht erteilt, das Projekt 1905 im allgemeinen ge-
nehmigt und im Dezember 1906 wurde ihr die staat-
liche Bewilligung im Sinne des Gesetzes von 1892
in aller Form erteilt. In diesem Akte ist, trotz leb-
haften Protestes des ,,Motor*, die Klausel enthalten,
dass die Bestimmungen der kiinftigen Gesetzgebung
vorbehalten bleiben sollen. Das Léntschwerk ging
dann in der Folge an die Kraftwerke Beznau-Lontsch
A.-G. iber.

Die Griindung eines so grossen Werkes einerseits
und der Hinblick auf andere Kantone, welche aus
der Wasserkraftnutzung erhebliche Einnahmen be-
ziehen, liess auch im Kanton Glarus den Wunsch
erwachen, die Wasserwerke zur Verbesserung der
Staatsfinanzen heranzuziehen. Am 3. Mai 1908 er-
liess die Landsgemeinde ein Gesetz iiber die Be-

steuerung der Wasserkrafte. Dasselbe hat folgenden

Wortlaut : 5

§ 1. Bei Erteilung der staatlichen Bewilligung fiir
die Erstellung eines Wasserwerkes ist vom Kon-
zessionsbewerber dem Staate eine einmalige Kon-
zessionsgebiihr von 50 bis 10,000 Franken zu be-
zahlen.

§ 2. Die Inhaber der Wasserwerke haben dem Staate
fiir die aus den vorhandenen Geféllen und der
durchschnittlichen jahrlichen Wassermenge zu er-
mittelnden Wasserkraft in Pferdekraften, soweit
sie wirtschaftlich ausnutzbar ist, eine Wassersteuer
zu bezahlen. Diese betrégt fiir kontinuierliche
Pferdekraft 50 Rappen bis 5 Franken, neben
dieser Wassersteuer hat der Wasserwerksinhaber
auch die ordentlichen Staats- und Gemeindesteuern
zu entrichten.

§ 3. Wasserwerke, welche Unternehmungen von
Gemeinden sind und deren Absatzgebiet aus-
schliesslich im Kanton Glarus gelegen ist, sind
mit dem Minimum zu veranlagen, wéhrend der
Export der aus Wasserkraft erzeugten Energie
am stdrksten zu belasten ist.

§ 7. Konzessionsgebithren sind nur von solchen
Wasserwerken zu entrichten, welche nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes bewilligt werden, dagegen
sind die Wassersteuern vom 1. Juli 1908 an von
allen Wasserwerken zu bezahlen, welche nicht
vor dem Jahre 1892 errichtet worden sind.

Aus den wenigen Paragraphen dieses Gesetzes
spricht deutlich die Absicht heraus, die A.-G. Kraft-
werke Beznau-Lontsch zu treffen, und so zeigt es
denn auch alle Schwéchen eines Gelegenheitsgesetzes.
Sowohl beim Bundesrat als beim Bundesgericht haben
die Kraftwerke gegen dieses Gesetz staatsrechtlichen
Rekurs eingereicht. Beim Bundesgericht wurden Ver-
letzungen der kantonalen Verfassungsgarantie des
Eigentums und der wohlerworbenen Privatrechte und
des Art. 4 der Bundesverfassung (Rechtsgleichheit),
beim Bundesrat eine Verletzung des Art. 31 der
Bundesverfassung (Handels- und Gewerbefreiheit),
geltend gemacht. Der Rekurs wurde von der Mehr-
heit des Bundesgerichts gutgeheissen aus folgenden
kurzgefassten Erwéagungen:

Die Abstufung von 50 Cts. bis 5 Fr. nach Er-
messen der Behdrden vertragt sich nicht mit dem
Charakter einer Steuer.

Die Leistung des Staates, wofiir die ,Wasser-
steuer' eine Gegenleistung ist, erschopft sich in der
Hauptsache in der Tatigkeit seiner Organe bei der
Priifung des Projektes. Der Entgelt dafiir kann wohl
in der einmaligen Konzessionsgebiihr bis 10,000 Fr.
liegen; der Betrag aber, den das Lontschwerk jahr-
lich bezahlen sollte, steht mit den Leistungen des
Staates in solch exorbitantem Widerspruch, dass eine
Willkiir und Verletzung von Art. 4 der Bundesver-
fassung nicht in Abrede zu stellen ist.
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Die staatliche Leistung, mit der die Abgabe nach
der wahren Meinung des Gesetzes als verkniipft zu
denken ist, kann nur die Verleihung des Wasserrechts
sein. Diese ist aber gemass dem glarnerischen
Wasserrecht Sache der Uferanstdsser und sonach
wire die Auflage eines Wasserzinses ein Eingriff in
ein wohlerworbenes Privatrecht.

Der Vorbehalt der kiinftigen Gesetzgebung ist
belanglos, denn in ihren verfassungsméassigen Rechten
sollte und konnte die Rekurentin dadurch nicht ver-
kiirzt werden.

Die vorgesehene Wassersteuer, selbst als eigent-
liche rechtméssige Steuer aufgefasst, verstdsst gegen
das Prinzip der Redhtsgleichheit. Das Gesetz iiber-
lasst die Fixierung der Steuer im Spielraume von
50 Cts. bis 5 Fr. ganz dem Ermessen der Behorden.
Zugestandenermassen wollte man damit das Lontsch-
werk in sehr wirksamer Weise treffen und anderseits
die Mdoglichkeit haben, lediglich zur Herstellung der
mformellen Gleichheit' die kleinen Werke nur ganz
unbedeutend zu belasten, also eine hochst intensive
Besteuerung auf der einen und eine Art blosser
Scheinbesteuerung auf der andern Seite. Vollends
unzuléssig ist schliesslich die Befreiung der vor 1892
entstandenen Werke, die ein eigentliches Steuerprivileg
zu deren Gunsten aufstellt.

Der Regierungsrat von Glarus sah sich also veranlasst,
ein neues Gesetz aufzustellen. Dem Landrat lag im
Februar 1910 der Entwurf eines Gesetzes betref-
fend die Besteuerung der elektrischen
Energie vor. Jegliche Bestimmung iiber eine Kon-
zessionsgebiihr war darin fortgefallen, denn das Ge-
setz sollte ein reines Steuergesetz darstellen. Die
Rekursinstanzen wurden um eine vermehrt, die so-
genannte Exportsteuer fiel weg. Als Objekt der Be-
steuerung sollte nicht mehr die Wasserkraft, sondern
die erzeugte elektrische Kraft gelten. Man fand hie-
fiir ein Beispiel in der Vorlage des deutschen Reichs-
kanzlers vom 3. November 1908 an den Reichstag
zu dem Entwurfe eines Elektrizitdts- und Gassteuer-
gesetzes, welches eine Steuer von 0,4 Pfg. fiir die
zur Verwertung kommenden Kilowattstunden vorsieht.

Der Regierungsrat stellte nun folgende Skala auf:
Die Steuer betréagt fiir jede im Jahr zur Verwendung

gekommene Kilowattstunde :
fiir Werke mit einer Jahresleistung von

0,04 Rappen 30,000—10,000,000 Kilowattstunden
0,06 ,  10,000,000—20,000,000 oy
0,08 ,  20,000,000—40,000,000 "
0,0 ,, 40,000,000 und mehr 3

Die finanzielle Wirkung dieses Vorschlages wiirde
folgende gewesen sein:
Zu erwartende maximale Steuer vom

Lontsch-Werk . _ 67,000 Fr.
Von den iibrigen Inhabern von elek-
trischen Anlagen zirka . . . . . 3000 ,,

Total 70,000 Fr.

Eine grosse Zahl von kleinen Werken wéren nach
diesem Gesetz von der Besteuerung ausgeschlossen
gewesen, ferner alle diejenigen Werke, welche nicht
elektrische Kraft produzieren.

Der Bericht des Regierungsrates schliesst mit fol-
genden Worten:

., Die Vorlage die wir ihnen hiemit empfehlen, ist
von grosser Tragweite, sie gibt dem Staate, was des
Staates ist, ohne ungerecht oder driickend zu sein.
Sie wird belebend auf unser ganzes Staatswesen
wirken und madhtig dazu beitragen, die Volkswohl-
fahrt zu fordern.”

Der Landrat hat die Vorlage am 23. Februar
einer landrétlihen Kommission von neun Mitgliedern
iiberwiesen. Diese beriet in zwei Sitzungen vom
21. und 24. Marz das Gesetz und gelangte mit ihrem
Berichte vom 24. Méarz 1910 an den Landrat.

Die Kommission hat gerade hinsichtlich des Steuer-
objektes einen grundsitzlich verschiedenen Standpunkt
eingenommen, indem sie besdhloss, es seien als Steuer-
objekte die Wasserwerke zu bezeichnen. Sie fiihrt
zur Begriindung dieser prinzipiellen Divergenz unter
anderem folgendes aus:

»Wohl laute das Gutachten eines hervorragenden
schweizerischen Juristen dahin, dass die Besteuerung
der Anlagen zur Erzeugung elektrischer Kraft zulassig
sei und mit der Verfassung nicht im Widerspruch
stinde, dagegen sei es nicht iiber alle Zweifel er-
hoben, ob das Bundesgericht im Falle eines neuen
Rekurses diese Ansicht teilen werde. Es ist nicht
absolut ausgeschlossen, dass das Bundesgericht sich
auf den Standpunkt stellen konnte, dass in der Be-
steuerung der Krafterzeugung durch Elektrizitat allein,
ohne gleichzeitige Besteuerung der direkten Wasser-
kraftleistung eine Verfassungswidrige Rechtsungleich-
heit liege. Ganz klar dagegen lautet das Urteil des
Bundesgerichtes mit bezug auf die Besteuerung der
Wasserwerke. In den Erwdgungen des Bundesgerichts-
urteils vom 15. Dezember 1909 wird expressis verbis
erklart, dass die Ausdehnung der Steuerhoheit auf
die innerkantonalen Wasserwerke und Wasserkrafte
auswartiger Korporationen im angefochtenen Gesetze
verfassungsrechtlich nicht anfechtbar sei. Wir haben
also zu wahlen zwischen einem Gesetz, gegen das
aller Voraussicht nach keinerlei berechtigte Einwen-
dungen verfassungsrechtlicher Natur erhoben werden
konnen, und einem solchen, das méglicherweise An-
griffspunkte bietet, die es zu Falle bringen konnten.
Letzteres sollte im Interesse der Wiirde des Staates
unter allen Umstdnden vermieden werden. Dies sind
die wesentlichsten Griinde, welche uns veranlassten,
die Wasserwerke und nicht die elektrische Energie
als Steuerobjekt zu erklaren. Wir konnten uns hiezu
um so leichter entschliessen, als tatsdachlich auch die
Aufstellung einer Berechnungsskala, welche eine
bescheidene Belastung der in Betracht kommen-
den industriellen Etablissemente ermdéglicht, keine
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ausserordentlichen Schwierigkeiten bietet. Gegentiber
der Tatsache, dass durch die Belastung unserer samt-
lichen, in industriellen Etablissementen zur Verwen-
dung gelangenden Wasserkréfte mit einer jahrlichen
Gesamtsteuer im ungefidhren Betrage von 4000 Franken
die verfassungsrechtliche Unanfechtbarkeit des Ge-
setzes gesichert werden kann, miissen die berech-
tigten, von der Riudksicht auf die derzeitige Lage
unserer Industrie diktierten Bedenken in den Hinter-
grund treten. Durch die Herbeiziehung samtlicher
Wasserwerke zur Besteuerung wird auch dem Vor-
wurf begegnet, dass der Staat der fortschrittlichen
Entwicklung der Technik einen Hemmschuh unter-
lege und es wird damit der ungiinstige Eindruck ver-
mieden, den die einseitige Besteuerung der elektri-
schen Energie besonders auch ausser dem Kanton
zu erwedken geeignet ware."

Der Regierungsrat hat sich in seiner Sitzung vom
24. Marz dem Antrag der landratlichen Kommission
angeschlossen und das Gesetz im Landrat am 5. April
1910 behandelt.

Es wurde nach lebhafter Diskussion unverédndert
nach dem Entwurf der Kommission angenommen und
der Landsgemeinde vom 22. Mai vorgelegt, die ihm,
ohne dass sich Opposition bemerkbar gemacht hatte,
die Genehmigung erteilte.

Das Gesetz lautet in seinen wesentlichen Be-
stimmungen folgendermassen:

Art. 1 sagt, dass alle Inhaber von Wasserwerken,
mit Ausnahme derjenigen, welche jahrlich weniger
als 30,000 Pferdekraftstunden produzieren, dem Staate
eine jahrliche Steuer zu entrichten haben. Diese
betragt fiir jede im Jahr vom Wassermotor effektiv
geleistete und zur Verwendung gekommene Pferde-

kraftstunde :
fiir Werke mit Jahresleistung von

0,02 Rappen 30,000— 3,000,000 P. S.-Stunden
0,03 3,000,000— 6,000,000 M
0,04 6,000,000—12,000,000 -
005 , 12,000,000 — 24,000,000 -
0,06 24,000,000—48,000,000 »
0,07 48,000,000 und mehr .

Neben diesen Steuern hat der Wasserwerksinhaber
auch die ordentlichen Staats- und Gemeindesteuern
zu entrichten.

Als erste Instanz zur Festsetzung der Wasser-
werkssteuer wird eine vom Landrate auf die Dauer
von drei Jahren gewdhlte Spezialkommission einge-
setzt, welche die Veranlagung auf Grund eines fach-
maénnischen Gutachtens vornimmt, und es kann gegen
deren Entscheid der Regierungsrat als zweite Instanz
angerufen werden (Art. 2).

In Art. 3 wird bestimmt, dass Betriebsunter-
brechungen, welche rechtzeitig dem Regierungsrat
angezeigt werden und welche sich auf einen Zeit-
abschnitt von wenigstens einem Monat erstredken,
fir die Besteuerung ausser Betracht fallen. Der

gleiche Artikel behandelt sodann in seinem zweiten
Absatz die ziemlich schwierige Frage der Art der
Messung der beniitzten Kraft; diese Angelegenheit
wurde in Anlehnung an die Bestimmung der Kon-
zession fiir die Ausnutzung der Wasserkrafte des
Lontsch und des Klontalersees, wie sie in dem Ver-
trag zwischen den Konzessionsgemeinden Glarus,
Ennenda und Riedern einerseits und der Gesellschaft
»Motor® anderseits enthalten sind, geregelt. Der
Absatz lautet:

,Bei Wasserwerken, welche die Wasserkraft in
elektrische Energie umwandeln, ist entweder die durch
vorhandene Elektrizitdtszahler ausgewiesene oder die
aus der Zahl der Ampérestunden und der Spannung
in Volt zu berechnende Jahresleistung zu versteuern.
Bei der Ermittlung der letztern wird die Pferdekraft
an der Turbinenwelle zu 670 Watt angenommen.”

Art. 4 statuiert die Anzeigepflicht an den Regie-
rungsrat bei der Errichtung von Wasserwerkanlagen
mit einer Gesamtleistung von mehr als zehn Pferde-
krdften, ebenso auch bei der Vornahme von Ande-
rungen an bestehenden Wasserwerken, welche eine
erhebliche Vermehrung der Jahresleistung zur Folge
haben.

In Nachachtung eines Beschlusses der Lands-
gemeinde vom Jahre 1908 bestimmt Art. 5, dass ein
Drittel der Wasserwerksteuer dem Fonds fiir die
Alters- und Invalidenversicherung zuzuwenden sei,
um so dem Willen des Glarnervolkes gerecht zu
werden, das auch auf diesem sozialen Gebiete vor-
wérts zu kommen wiinscht.

Nach Art. 6 soll das neue Gesetz bereits mit
dem 1. Juli dieses Jahres in Kraft treten; der Re-
gierungsrat ist mit der Ausarbeitung der erforder-
lichen Verordnungen, sowie mit dem Vollzug des
Gesetzes betraut (Art. 7 und 8).

Nach den Aufstellungen der landratlichen Kom-
mission hétte die Steuer im Jahre 1909 fiir das
Lontschwerk den Betrag von zirka 23,500 Franken
und fiir die {ibrigen Wasserwerke 5500 Franken oder
im Total 29,000 Franken ergeben. Die maximale
Kapazitdt des Lontschwerkes ist seinerzeit vom
»Motor” zu 67,000,000 KW-Stunden oder 100,000,000
P.S.-Stunden angegeben worden, eine Leistungs-
fahigkeit, die in Anbetracht der vorliegenden Ver-
héltnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten
sein wird. Es ergébe sich dann beim vollen Ausbau
des Lontschwerkes eine Maximalsteuer von rund
70,000 Franken und das -Gesamtergebnis aus der
Steuer von den derzeit bestehenden Wasserwerken
beliefe sich auf die Summe von rund 75,500 Franken.
Hiezu bemerkt die landratliche Kommission: ,Auch
die auf das Lontschwerk entfallende Steuer kann
nicht als eine solche bezeichnet werden, dass sie
fiir dieses grossartige Werk als driidkend erscheint.”
(Der Maximalbetrag des durch den staatrechtlichen
Rekurs aufgehobenen Gesetzes von 1908 wurde vom
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Regierungsrat auf 87,000 Franken berechnet, woran
das Loéntschwerk mit 80,000 Franken beteiligt ge-
wesen ware.)

Die glarnerische Wasserzinsfrage ist in mehrfacher
Hinsicht interessant. Die Frage des Eigentums an
den Gewdssern hat offensichtlich bei Aufstellung der
sachenrechtlichen Bestimmungen 1869 im biirger-
lichen Gesetzbuch eine fiir den Staat Glarus nach-
teilige Losung gefunden. Es steht ihm weder ein
Eigentums- noch ein Verleihungsrecht an den Wasser-
kraften zu, sondern nur das Oberaufsichtsrecht und
das Recht zur Erteilung von Bewilligungen zur Aus-
fithrung von Wasserwerken, geméss dem Gesetz von
1892. Nun kam der Aufschwung der schweizerischen
Wasserwirtschaft der letzten Jahrzehnte; fiir viele
schweizerische Kantone bildet das Regal der Aus-
nutzung der Wasserkrafte eine Quelle reichlicher
Einnahmen (Aargau), wihrend der Kanton Glarus
sich durch seine Wasserrechtsgesetzgebung gehemmt
sah. Aber Glarus darf nicht ohne weiteres mit an-
dern Kantonen exemplifizieren. Bis jetzt hat namlich
der Kanton an die Flusskorrektionen nichts beige-
tragen, diese wurden den Gemeinden und Anstdssern
iiberlassen, wahrend beispielsweise der Kanton Aargau
fiir Flusskorrektionen Millionen ausgegeben hat. Der
Kanton Glarus kann somit gegeniiber der Steuer kein
Aquivalent bieten. Anderseits spricht aus dem Ge-
setzentwurf zu sehr das Bestreben, das grosse Lontsch-
werk allein zu belasten und die kleinen Werke zu
schonen. Im Landrat hat denn auch der Gesetz-
entwurf scharfe Opposition gefunden. Man nannte
dort das neue Gesetz ,,Gesetz zur Besteuerung des
Lontschwerkes. Man machte darauf aufmerksam,
dass dieses in Zukunft 18 Mal mehr Steuern bezahlen
miisse, als alle andern Werke zusammen, man er-
innerte auch daran, dass es eine Zeit gegeben habe,
wo der ,,Motor* als Konzessionsbewerber willkommen
gewesen sei.

Das Gesetz zeigt librigens verschiedene schwache
Punkte, die sich wohl spater noch unangenehm fiihl-
bar machen kdnnen. Die schwierige Frage der Art
der Messung der Kraft soll in der Vollziehungsver-
ordnung gel6st werden, da man sich offenbar weder
im Landrat noch in der Regierung klar dariiber ge-
worden ist. In der landréatlichen Kommission fiir das
Gesetz sass kein einziger Techniker, auch die in § 2
vorgesehene Spezialkommission wird wohl kaum einen
Techniker aufweisen und sie wird sich ganz auf die
vorgesehenen fachménnischen Gutachten stiitzen miis-
sen. Gegen den Entscheid dieser Kommission steht
nur der Rekurs an den Regierungsrat offen.

Es ist wohl anzunehmen, dass man in Glarus den
mannigfachen Schwierigkeiten in der Ausfithrung zu

begegnen weiss. Die exceptionellen Verhaltnisse der

glarnerischen kantonalen Wasserrechtsgesetzgebung,
die wohl nur schwierig zu &ndern sind, verlangen
eben auch eine eigenartige Losung. Die Hauptsache

ist ja, wenn das Beispiel von Glarus nicht andere
Kantone der Innerschweiz veranlasst, in gleicher Weise
gegen die grossen Kraftwerke vorzugehen; sonst wiirde
eine Verzogerung im Ausbau unserer Wasserkrafte
verursacht und einem weiteren Fortschreiten auf einem
wichtigen Gebiete der schweizerischen Wasserwirt-
schaft, der Kombination von Niederdruds- mit Hoch-
druckanlagen, ein kaum zu iiberwindendes Hindernis
in den Weg gelegt?).
an
[ ]

Neue Konstruktionstypen von
Staumauern und Staudammen.

Von a. Professor K. E. HILGARD, Ingenieur-Consulent in Ziirich.
(Schluss.) 2

Dass in neuerer Zeit das Vertrauen in die Wider-
standsfahigkeit und die, besonders Talsperren aus
Mauerwerk oder angeschiitteten Staudammen gegen-
iiber erhdhte Sicherheit der nach der Ambursen’schen
Bauweise erstellten Stauwerke sehr stark im Wachsen
begriffen ist, ist einem besonderen Umstande zu-
zuschreiben. Beim Ausbruch eines Staubedkens in-
folge Unterspiilung des hohlen Ambursen’schen
Betonstaudammes des Ashley - Staubedkens bei
Pittsfield®) (Massachusetts) im Januar 1909 hielt
dieser letztere vorziiglich Stand ohne auch nur eine
nennenswerte Beschadigung zu erleiden. Der aus Ab-
bildungen 6a—b, 7 und 8 ersichtliche Staudamm von
rund 134 m totaler Kronenldnge und 12 m Héhe, auf
eine kiirzere Stredke als Uberfall ausgebildet, war im
Jahre 1908 auf das unter Verantwortlichkeit der Orts-
behorde erbaute Fundament aufgebaut worden. Die
in diesen Abbildungen deutlich sichtbare Unterspiilung,
deren Grosse im Vergleich mit den auf der Abbildung 8
sichtbaren Pferden beurteilt werden kann, hatte kurze
Zeit nach Fiillung des Staubedkens im Januar 1909
eine Ausdehnung in der Flussrichtung bis je 2,80 m
und 6 m oberhalb und beziehungweise unterhalb des
Dammes, sowie von zirka 16 m Breite und 6 m Tiefe
unter Bodenhthe am Dammfusse erreicht. Im Falle
einer Talsperre aus Mauerwerk oder eines angeschiit-
teten Staudammes waren diése mindestens tber die
ganze Breite des Kolkes ausgewichen und zerstort
worden. Dieser Ambursen’sche Staudamm hielt da-
gegen in einer geradezu liberraschenden Weise zu-
sammen. Es kam die volle Tragfahigkeit des die
ganze Auskolkung iiberspannenden hohlen Balkens
selbst unter Wasserdrudk zur Geltung. Die Damm-
krone erlitt iiber der Mitte des Kolkes eine maximale
Einsenkung von etwa 15 cm (siehe Abbildungen 6b

~ 1) Nach einer jiingsten Meldung haben die Kraftwerke
Beznau-Lontsch auch gegen das neue Gesetz staatsrechtlichen
Rekurs eingelegt. Die Redaktion.
2) Berichtigung. Unter Abbildung 5a auf Seite 204,
Nr. 17 vom 10. Juni 1910 dieser Zeitschrift soll es heissen:
sLuftseitigerAufriss“anstatt ,WasserseitigerAufriss“.
3) Siehe Engineering News. 1. April 1909.



	Das neue glarnerische Gesetz über die Besteuerung der Wasserwerke

